
Die SHK-Fachverbände
Baden-Württemberg
und Bayern, der Ver-

band für Energiehandel Süd-
west-Mitte (VEH), der bayeri-
sche Brennstoff- und Mine-
ralölverband (BBMV) sowie das
Institut für wirtschaftliche Öl-
heizung (IWO) hatten ihre Mit-
glieder geladen, um sie über die
Entwicklungen im Bereich der
Heizölverbraucheranlagen zu
informieren. In seiner Begrü-
ßungsrede betonte Bayerns
Landesinnungsmeister Werner
Obermeier, daß es entschei-
dend für alle Beteiligten sein

wird, den Energieträger Erdöl
interessant zu halten. Als Be-
dingung dafür nannte Ober-
meier: „Um dies realisieren zu
können, ist ein gut abgestimm-
tes kooperatives Agieren am
Markt unerläßlich.“ Wichtig sei
zudem, nicht am Kunden vor-
beizureden, sondern auf seine
Erwartungen einzugehen.
„Daraufhin werden wir unser
gemeinsames Handeln abzu-
stellen haben“, meinte Werner
Obermeier. „Denn nur wer die
Wünsche befriedigt, wird
Märkte durchdringen können.“ 

Überschwemmungs-
gebiete

Der erste Themenblock stand
unter den Eindrücken der letz-
ten Flutkatastrophen: Mit den
gesetzlichen Grundlagen der
Heizölverbraucheranlagen in
Überschwemmungsgebieten be-
faßte sich zunächst Dr. Michael
Altmayer aus dem bayerischen
Staatsministerium für Landes-
entwicklung und Umwelt-
fragen.

Entwicklung in Bayern: Ein zen-
trales Problem in Bayern – und
wohl nicht nur dort – ist die 
Ermittlung der überschwem-
mungsgefährdeten Gebiete so-
wie die Ermittlung und Infor-
mation der Betreiber der be-
troffenen Anlagen. Als Lösun-
gen nannte Dr. Altmayer zum

einen die Beschleunigung des
Programms zur Ermittlung und
Festsetzung von Überschwem-
mungsgebieten, das im Jahr
1997 gestartet und auf etwa

zehn Jahre veranschlagt wurde.
Des weiteren gibt es Vollzugs-
hinweise des Staatsministeriums
an die nachgeordneten Stellen
sowie das Faltblatt „sichere Heiz-
öllagerung im Überschwem-
mungsgebiet“ zur Information
von betroffenen Anlagenbetrei-
bern. Altmayer räumte ein, daß
in einem festgesetzten Über-
schwemmungsgebiet bzw. in
einem überschwemmungsge-
fährdeten Gebiet nicht immer
das Einzelanwesen bekannt sei.
Aus diesem Grund müsse auf
gebietsbezogene Höhenkoten
zur Klärung einer Gefährdung
zurückgegriffen werden. „Die
Überprüfung der Heizöltanks in
Überschwemmungsgebieten
wird von der Staatsregierung
mit großem Nachdruck betrie-
ben“, sagte er zu diesem The-
ma abschließend. „Wegen der
sowohl in fachlicher als auch
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rechtlicher Hinsicht komplexen
Fragestellung wird eine hoch-
wassersichere Aufstellung der
Heizölanlagen in Überschwem-
mungsgebieten aber erst mit-
telfristig sichergestellt sein.“ 

Entwicklung in Baden-Würt-
temberg: Die Darlegung der
Fakten für Baden-Württemberg
übernahm Thomas Huber, Re-
ferent im FVSHK Baden-Würt-
temberg. Huber berichtete, daß
es Ende 2003/Anfang 2004
eine Neuregelung des baden-
württembergischen Wasserge-
setzes geben wird. In diesem
Zusammenhang sollen u. a. 
die Überschwemmungsgebiete
festgelegt werden, in denen die
Anforderungen von § 10 (4)
VAwS einzuhalten sind. Im
Außenbereich könnten dies
künftig sein:
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Von Überschwemmungsgebieten bis zu schwefelarmem Heizöl

Ölfachtagung in Ulm
Im Mittelpunkt der vier-
ten baden-württember-
gisch-bayerischen Öl-
fachtagung standen die
aktuellen Themen Heiz-
ölverbraucheranlagen in
Überschwemmungsge-
bieten, neue gesetzliche
Regelungen sowie die
Heizölqualitäten. Etwa
130 Teilnehmer aus dem
Heizungsfachhandwerk
und dem Mineralölhan-
del waren dazu am 10.
und 11. Oktober nach
Ulm gekommen.

● Ausführliche Infor-
mationen und Broschüren
zum Thema Heizölverbrau-
cheranlagen bieten die
Fachverbände.
● Unter www.combirisk.
de, kann die aktuelle Bro-
schüre „Heizöl – Sicheres
Lagern in Tankanlagen –
rechtliche und technische
Anforderungen“ herunter-
geladen werden. Sie wur-
de in Zusammenarbeit mit
den Landesfachverbänden
erstellt.
● Infos zum schwefelar-
men Heizöl sowie eine Her-
steller-Datenbank für ein-
setzbare bzw. nicht ein-
setzbare Wärmeerzeuger
gibt es im Internet unter
www.schwefelarmes-heiz
oel.de

i

Über Ölbrennwerttechnik und
aktuelle Heizölqualitäten infor-
mierte Lambert Lucks, Leiter
Technik beim IWO

Den Fachverband Baden-Württemberg 
erreichen Sie im Internet unter

www.fvshkbw.de
E-Mail: info@fvshkbw.de
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– Gebiete zwischen oberirdi-
schen Gewässern und Deichen
oder Hochufern
– Gebiete, die bei einem 100-
jährlichen Hochwasserereignis
überschwemmt oder durchflos-
sen werden.
– Gebiete, die auf der Grund-
lage einer Planfeststellung oder
Plangenehmigung für die
Hochwasserentlastung oder
Rückhaltung beansprucht wer-
den.
– Gebiete, die durch Rechtsver-
ordnung festgesetzt werden.
Als Neuaufnahme geplant sind
hochwassergefährdete Gebiete
im Innenbereich (hohe Rele-
vanz für die Heizöllagerung):
– Gebiete, für die keine Schutz-
maßnahmen bestehen
– Durch Hochwasserschutz ge-
sicherte Gebiete, welche bei
Überströmen oder Versagen
der Schutzeinrichtung überflu-
tet werden.
Die hochwassergefährdeten
Gebiete werden fachtechnisch
durch Hochwassergefahrenkar-
ten abgegrenzt. Liegt die ent-
sprechende Karte für ein Gebiet
vor, soll es eine Übergangsfrist
von 10 Jahren zur Nachrüstung
der Anlagen entsprechend § 10
(4) VAwS geben. Als Konse-
quenzen nannte Thomas Huber
für Betriebe die Heizöltankanla-
gen einbauen bzw. betreuen:
die verstärkte Beratung der An-
lagenbetreiber sowie Aufträge
zur Nachrüstung von Tankanla-
gen. Huber empfahl den Teil-
nehmern, bei Neuanlagen, die
vor der Erstellung von Hoch-
wassergefahrenkarten errichtet
werden sollen, zu prüfen, ob
sich die Anlage in einem künf-
tig hochwassergefährdeten Ge-
biet befinden wird. Denn so
ließen sich später teure Nach-
rüstungen vermeiden. 

Ölbrennwerttechnik und
schwefelarmes Heizöl

Über die Ölbrennwerttechnik
und die aktuellen Heizölqualitä-
ten informierte Lambert Lucks,
Leiter Technik beim IWO. Her-
vorzuheben ist die Einführung
des schwefelarmen Heizöl, das
– laut Lucks – in Kombination

mit einem Öl-Brennwertgerät
„vergleichbare Schwefel-Emis-
sionen und Energieeffizienz wie
ein Gas-Brennwertgerät biete“.
Zudem ist mit dem neuen Ar-
beitsblatt ATV-DVWK-A 251
„Kondensate aus Brennwert-
kesseln“ (August 2003) die ge-
nerelle Neutralisationspflicht
entfallen: So darf bei der aus-
schließlichen Verwendung von

schwefelarmem Heizöl in
Brennwertkesseln bis zu einer
Leistung von 200 kW das an-
fallende Kondensat direkt in das
lokale Abwassernetz geleitet
werden.
Lambert Lucks nannte in Ver-
bindung mit der neuen Heizöl-
qualität u. a. folgende weitere
Nutzenargumente für den End-
kunden: höhere Betriebssicher-
heit, Umweltentlastung, Spit-
zenqualität, saubere Verbren-
nung, weniger Ablagerungen,
sowohl einsetzbar für NT- als
auch Brennwerttechnik. Er ver-
glich die Einführung des schwe-
felarmen Heizöls mit der von
bleifreiem Benzin. Analog zu al-
ten Pkw heißt dies, daß nicht
alle (alten) Heizkessel für den
Betrieb mit dieser Heizölqualität
geeignet sind (siehe SBZ 15/
2003). Weitere Infos und eine

Hersteller-Datenbank gibt es im
Internet unter www.schwefel
armes-heizoel.de.

Kundenerwartungen und
Versicherungsfragen

Nach der Mittagspause bot
Zeitmanagementexperte Prof.
Lothar J. Seiwert einen mit-
reißenden und kurzweiligen

Festvortrag zum Thema „Life-
Leadership: Das neue Zeitma-
nagement“. Darin zeigte er den
Tagungsteilnehmern u. a. an-
schaulich auf, daß es im Tages-
bzw. Wochenablauf auch ein
Leben jenseits der Arbeit gibt.
Wichtig sei eine ausgewogene
Balance aller vier Lebensberei-
che, zu denen neben der Lei-
stung auch die Bereiche Körper,
Kontakt und Sinn gehören. An
diesen Vortrag schloß sich fast
übergangslos ein vergleichswei-
se trockener Vortrag zu den
technischen Änderungen im
Regelwerk für Heizölverbrau-
cheranlagen an. Wieder bele-

bend auf die Teilnehmer wirkte
das Podiumsgespräch zu den
Kundenerwartungen in der Zu-
kunft. Teilnehmer waren Ver-
treter des Handwerks, des Mi-
neralölhandels und der -ver-
bände. Hierbei wurde deutlich,
wie wichtig und umsatzför-
dernd die Zusammenarbeit auf
regionaler Ebene ist. Das IWO
bietet für Service-, Fach- und
Marketinggemeinschaften pra-
xisgerechte Materialien und Ak-
tionen an. Insgesamt gibt es
bundesweit 233 Gemeinschaf-
ten, davon etwa 45 in Bayern
und 40 in Baden-Württemberg.
Im Vortrag der Versicherungs-
kammer Bayern informierten
die beiden Referenten über die
Themen Haftpflichtversiche-
rung und Umweltregreß. Sie
zeigten den Teilnehmern deut-
lich auf, daß die aktuellen 
Deregulierungs-Anstrengungen
der Gesetzgeber nicht nur einen

größeren Freiheitsgrad für die
Fachbetriebe bedeute, sondern
immer auch mit steigender Ver-
antwortung verbunden sei. Da-
durch wiederum nehmen die
Haftungsrisiken zu, die sich al-
lerdings über entsprechende
Versicherungsangebote abfe-
dern ließen. Die Teilnehmer
nutzten den gemütlichen Teil
der Fachtagung zum Mei-
nungsaustausch in festlichem
Ambiente, bevor am zweiten
Tag die traditionelle Fachbe-
triebsschulung stattfand. Dort
erhielten sie den Sachkunde-
nachweis nach § 19 l WHG für
Heizölverbraucheranlagen.
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Interessante Marketingaspekte
bot das Podiumsgespräch zu den
Kundenerwartungen, das die
Vertreter des Handwerks und der
Mineralölbranche führten. Auch
die Tagungsteilnehmer diskutier-
ten eifrig mit


